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HINWEISE ZUR ERSTELLUNG UND PRÜFUNG VON BETRIEBLICHEN 

GEFAHRENABWEHRPLÄNEN NACH DER STORFALL-VERORDNUNG 

Heinrich Wefers, Steffen Delling und Thomas Schulz 

1. Zusammenfassung 

ALARH- UND 

In diesem Bericht wird die betriebliche Alarm- und Gefahrenabwehr

planung für Anlagen, für die eine Sicherheitsanalyse nach der zwölften 

Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Stör

fall-Verordnung) erforderlich ist, behandelt. 

Die in der Störfall-Verordnung benutzte Nomenklatur "Störung des be

stimmungsgemä~en Betriebes" und "Störfall" wird hier zur Vereinfachung 

durch den Begriff "Störung" ersetzt. 

Für die wirkungsvolle Bekämpfung einer Störung sind eine Reihe vor be

rei tender Ma~nahmen auf betrieblicher Ebene erforderlich. Diese, in 

Kapi tel fünf aufgezeigten Ma~nahmen werden in innerbetriebliche und 

au~erbetriebliche Vorarbeiten unterteilt und stellen eine wichtige 

Grundlage für eine effiziente Störungsbekämpfung dar. 

Die Verfasser dieses Berichtes haben sich nach der Erörterung im Fach

arbei tskreis für eine klare Abgrenzung zwischen Alarmplan und Gefah

renabwehrplan entschieden. 

In Kapitel sechs werden die Inhalte eines Alarmplanes dargestellt. Der 

Alarmplan stellt eine Handlungsanweisung für Ha~nahmen dar, die un

mi ttelbar nach dem Erkennen einer Störung zu ergreifen sind. In ihm 

sind die Informationsflu~wege sowie die, bei einer Störung einzuschal

tenden Instanzen in Form eines Flie~schemas aufgezeigt. 

Der in Kapitel sieben erarbeitete Gefahrenabwehrplan schlie~t sich an 

den Alarmplan an. Er liefert Hinweise für die, bei einer Störung be

trieblich zu veranlassenden Ha~nahmen. Zu diesen Ha~nahmen gehört auch 

die Begrenzung der Auswirkungen der Störung. Er enthält 

- Ortsinformationen 
- Stoff- und Verfahrens informationen 
- Sicherheitsma~nahmen für die Belegschaft 
- Ausbreitungsabschätzungen. 

Die Pläne müssen jeweils auf die spezifische Betriebs- und Anlagen

struktur ausgerichtet werden. 
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In beiden Plänen ist eine Rubrik enthalten, in der die Erledigung der 

Plananweisungen mit Unterschrift, Datum und Uhrzeit im Störungsfall 

quittiert werden muß. 

Summary 

The report deals wi th the alarm system and wi th hazard protection 

planning in plants subject to safety analysis required by the Twelfth 

Ordinance (Inadvertent Release Ordinance) to the Law for Prevention of 

Harmful Effects on the Environment Caused by Air Pollution I Noise, 

Vibration and Similar Phenomena. 

The terms "operating failure" and "accidental release" used in the 

Inadvertend Release Ordinance are substituted here by the term 

"malfunction" for reasons of simplifaction. 

Aseries of preparatory in-plant measures are necessary for efficient 

protection against or at malfunctions. These are broken down into 

internal and external steps and elucidated in Chapter 5. 

Based on in-depth discussion in expert panels I the authors have come 

to support the strict distinction between alarm plan and safety plan. 

Chapter 6 describes an alarm plan. It comprises instructions 

concerning measures to be taken immediately after spottung a 

malfunction. It shows the flow of information in a diagram and names 

the authorities to be alerted. 

Following the alarm plan, a hazard protection plan is presented in 

Chapter 1. It provides instructions on technical measures to be taken 

in case of malfunction and also addresses confinement of hazards. The 

plan deals with 

- informations on the location 
- substance and process informations 
- personnel safety measures 
- dispersion prognoses. 

Each plan should be tuned to the specific nature of the industrial 

plant involved. 

Both plans provide romm for signature, date and time through which 

compliance with each measure is certified. 
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2. Einleitung 

Für Anlagen, für die eine Sicherheitsanalyse nach der Störfall-

Verordnung erforderlich ist, wird verlangt, betriebliche Alarm- und 

Gefahrenabwehrpläne aufzustellen und fortzuschreiben. Die Aufstellung 

und Fortschreibung mu~ mit den für Katastrophenschutz und allgemeine 

Gefahrenabwehr zuständigen Behörden abgestimmt und der Inhalt der 

Pläne diesen Behörden mitgeteilt werden. Für Anlagen, für die keine 

Sicherheitsanalyse nach der Störfall-Verordnung erforderlich ist, kann 

dieser Bericht Hinweise geben. Ein Vorschlag der Struktur eines Alarm

und Gefahrenabwehrplanes wird in diesem Bericht vorgestellt. 

Dieser Leitfaden kann für den Ersteller sowie für den Prüfer von 

Alarm- und Gefahrenabwehrplänen eine Orientierungshilfe sein. Er 

ersetzt nicht eine detaillierte Ausarbeitung, in der die Pläne an die 

spezifische Betriebsstruktur angepa~t werden. Eine Differenzierung der 

Pläne nach Art und Grö~e der Anlage sowie nach dem Standort wurde hier 

bewu~t nicht getroffen, primär werden jedoch Betriebe ohne eigene 

Werks feuerwehr angesprochen. 

Die Inhalte der Pläne und der Anhänge wurden in einem Facharbeitskreis 

erarbeitet. Die Mitglieder (Liste siehe Anhang 1) dieses Kreises 

legten hierbei besonderen Wert auf eine kurze und übersichtliche Form. 

Es wird auf die Vermeidung von ereignisbezogenen Informationen geach

tet, so da~ die beispielhaft gezeigten Pläne allgemeine Handlungs

hinweise darstellen. Der Alarm- bzw. Gefahrenabwehrplan sollte im 

konkreten Einzelfall jeweils eine Seite nicht überschreiten. 

Der Alarm- und Gefahrenabwehrplan ist bereits bei Störungen anzuwen

den, bei denen nur der Einsatz betriebseigener Kräfte erforderlich ist 

und keine Auswirkungen auf die Umgebung der Anlage zu erwarten sind. 
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BEI S PIE L 

3. Alar.plan 
lerledigt: 

(Datuml 
Uhrzeitl 
Unter-

Al. Plan erstellt für: (Anlage, Gebäude, BehUter, ••• ) schrift) 

A2. Verhalten bei Störungen : 

Meldung über: 

Leckage I I Brandl I Explosion I I sonstiges Erelgnis 

• • • , 
Inhalte der Meldung: WAS ist geschehen? · ..... 

WO ist es geschehen? · ..... 
WANN ist es geschehen? · ..... 
WIEVIEL Verletzte? · ..... 
WER meldet die Störung? · ..... 

i 
A3. Zentrale Notrufstelle (z.B.:Pförtner Tel.Nr.: .. ) · ..... 

Tel.-Zentrale Tel.Nr.: .. ) · ..... 
t 

A4. Werksleitstelle: Name . ...... Tel. : ..... · ..... 
Vertreter: ...... Tel. : ..... 

AS. Werkseinsatzleitung: Name . ...... Te 1 . : ..... · ..... 
Vertreter: ...... Te 1 . : ..... 

~ 
Feuerwehr Notruf · ...... Tel. · · ..... · .... A6. 
Polizei Notruf · Tel. · · ..... · ....... 
Betriebsleiter dienstl. : ...... priv.: .... · ..... 
I-Beauftragter dienstl. : ...... priv.: .... · ..... 
Störfallbeauftragter dienstl. : ...... pri v . : ..•. · ..... 
Sicherheitsfachkraft dienstl. : ...... priv.: •... · ..... 
Arbeitsmedizin dienstl.: ...•.• pri v . : .••. · ..... 
Werksschutz dienstl. : ....•. priv.: ...• · ..... 
Gewässerschutzbeauf. dienstl.: ....•. priv.: .... · ..... 
Nachbaranlagen Name · ...... Tel. · · ..... 
Staatliches 
Gewerbeaufsichtsamt dienstl. : ..... nach Dienst: ...• · ..... 
Wasser behörde dienstl.: ..... nach Dienst: •..• · ..... 
Gesundheitsamt dienstl.: ....• nach Dienst: •... · ..... 
Ordnungsamt dienstl. : .•... nach Dienst: ••.. · ..... 

A7. Treffpunkt der Werkseinsatzleitung: 

AS. SammelpUtze für Belegschaft : 
Stand (Datum) : 
Änderungsdienst : 
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BEI S PIE L 

4. Gefahrenabwehrplan 

Gl. Plan erstellt für: (Anlage, Gebäude, Behälter, ... ) 

G2. Bei Störung aus der Umgebung 

G3. Art der Störung ermitteln, Abwehrma~nahaen im eigenen 
Betrieb treffen, Nachbaranlagen informieren 

G4. Bei Störung im eigenen Betrieb (z.B.:Brand,Explosion) 

G5. Kontrolle,ob Institutionen laut Alarmplan benachrich
tigt sind 

G6. Pläne der Anlage und der Uagebung hinzuziehen (Anl.l) 

G7. Nach der Lokalisierung des Gefahrenherdes aus Anlage2 
Stoffinformationen, Bekämpfungsma~nahmen und eine Be
schreibung des Gefährdungspotentials entnehmen 

G8. Nach Kenntnis der Stoffart,Stoffmenge und Abschätzung 
des Gefahrenausma~es: 
Eraittlung der Gefährdungsstufe (Anlage 3) durch den 
Werkseinsatzleiter 

G9. Prüfen,ob die Belegschaft vollständig auf den S..-el
plätzen anwesend ist: 
- ggfs. Körperschutzmittel verteilen(z.B.:Atemschutz) 
- Einteilen der betrieblichen Einsatzkräfte 

Gl0.Windrichtung und -geschwindigkeit feststellen 

Gll.Ermittlung des Ausbreitungsverhaltens (Schema hierzu 
siehe Anlage 4) 

G12.Nachbarn warnen, Medieninformationen vorbereiten 

G13.Spezialkräfte zur Abwehr von Folgeschäden (dekontami
nieren, neutralisieren) 

G14.Adressen (Anlage 5) 
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5. Vorarbeiten zur Alara- und Gefahrenabwehrplanung 

Die aus der Sicherheitsanalyse resultierenden Ma~nahmen, die die 

Alarm- und Gefahrenabwehrplanung betreffen, sind in zwei Kategorien 

unterteilbar . Einersei ts müssen Ma~nahmen ergriffen werden, die den 

reibungslosen innerbetrieblichen Ablauf bei einer Störung sicher

stellen und andererseits mu~ die Kommunikation und der Informations

f1u~ mit au~erbetrieblichen Stellen (z.B.: Feuerwehr, Polizei, 

Krankenhaus) garantiert sein. 

S.l.Innerbetriebliche Vorarbeiten 

Die innerbetrieblich zu veranlassenden Vorarbeiten können thematisch 

folgendermaßen gegliedert werden: 

- Zuständigkeiten festlegen 

Voraussetzung für eine funktionierende Gefahrenabwehr sind eindeutige 

Zuständigkeitsregelungen. Es mu~ ein Werkseinsatzleiter festgelegt 

werden, dem Anweisungsbefugnis und Verantwortung übertragen ist. 

- Informationswege schaffen 

Um eine schnelle Weitergabe von Alarmmeldungen sicherzustellen, müssen 

entsprechende Fernmeldewege geschaffen werden. Das können z.B. beson

dere Telefonleitungen oder auch Funkgeräte sein. 

Der Betreiber ist verpflichtet, auf Anordnung der zuständigen Behörde 

zu einer von ihr benannten, zur Informationsweitergabe geeigneten 

Stelle der öffentlichen Verwaltung eine jederzeit verfügbare und gegen 

Mißbrauch geschützte Verbindung einzurichten und zu unterhalten [3]. 

Der Betreiber hat eine Person oder Stelle mit der Begrenzung der Aus

wirkungen von Störungen zu beauftragen und diese der zuständigen Be

hörde zu benennen [3]. 
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Weiterhin hat der Betreiber dafür zu sorgen, daß bei einer Störung die 

für die Gefahrenabwehr zuständigen Behörden und die Einsatzkräfte 

unverzüglich, umfassend und sachkundig beraten werden [3]. 

Da bei einer Störung die Nachbarbetriebe betroffen sein können, ist 

die Absprache eines Informations- und Warnsystems sinnvoll. 

- Technische Hilfsmittel bereitstellen 

Für die Bekämpfung einer Störung ist das Vorhandensein bestimmter 

technischer Hilfsmittel unabdingbar. Welche Mittel erforderlich sind, 

ist anlagenabhängig. Bei einem Brand muß z.B. sichergestellt sein, daß 

ausreichende Löschmittel sowie Personenschutzmittel zur Verfügung 

stehen. 

- Informationen bereitstellen 

Der Betreiber hat dafür zu sorgen, daß bei einer Störung die für die 

Gefahrenabwehr zuständigen Behörden und die Einsatzkräfte unverzüg

lich, umfassend und sachkundig beraten werden [3]. 

Wei terhin hat der Betreiber einer Anlage zum Lagern von Stoffen nach 

Anhang TI der Störfall-Verordnung oder von Zubereitungen, die solche 

Stoffe enthal ten - auch sowei t das Lager Teil oder Nebeneinrichtung 

einer anderen genehmigungsbedürftigen Anlage ist -, ein Verzeichnis zu 

erstellen, in dem die handelsüblichen Bezeichnungen, die Menge, der 

jeweilige Lagerort sowie gefahrerhöhendes Reaktionsverhalten beim Ein

satz von Lösch- und Bekämpfungsmitteln sämtlicher gelagerter Güter 

aufgeführt sind; darüber hinaus hat er Unterlagen mit Informationen 

berei tzuhalten, deren Kenntnis für eine wirksame Gefahrenabwehr und 

Schadensbekämpfung erforderlich ist, insbesondere Sicherheitsdaten

blätter. Das Verzeichnis über das Lagergut ist bei wesentlichen Ände

rungen des Lagerbestandes sofort und im übrigen wöchentlich fortzu

schreiben. Es ist gesichert und kurzfristig verfügbar aufzubewahren 

und auf Verlangen den für die Gefahrenabwehr und die Schadens

bekämpfung zuständigen Stellen vorzulegen. Die zuständige Behörde kann 

verlangen, daß Verzeichnisse, die auf elektronischen Datenträgern 

bereitgehalten werden, jederzeit lesbar gemacht werden können [3]. 

Der Betreiber hat eine Störung, durch die nur bei der Bedienung des 

gestörten Anlagenteiles beschäftigte Arbeitnehmer gefährdet werden 
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könnten, aufzuzeichnen. Die Aufzeichnung ist zur Einsichtnahme 

durchdie zuständige Behörde bereitzuhalten. Soweit sich aus der 

eingetretenen Störung neue Erkenntnisse zur Verhinderung von 

Störfällen ergeben,hat der Betreiber die Aufzeichnung der zuständigen 

Behörde zu übersenden [3]. 

Mit dem Betriebspersonal müssen regelmä~ige Obungen des "Einsatz

falles" durchgeführt werden. 

Es mu~ sichergestellt sein, 

aushängen. 

da~ Flucht- und Rettungswegpläne 

Im folgenden wird eine beispielhafte Zusammenstellung der innerbe

trieblichen Vorarbeiten gegeben. 

1. Freistellen von Personal für den Zeitraum der Erstellung der 

betrieblichen Alarm- und Gefahrenabwehrpläne 

2. Festlegen von Zuständigkeiten und Verantwortung bei Störungen 

3. Bestimmen und Bekanntmachen einer Informationsflu~zentrale (z.B.: 

Pförtner, Telefonzentrale, Werksfeuerwehr) 

4. Abstimmung eines Informations- und Warnsystemes mit 

Nachbarbetrieben. 

5. Bestimmung einer Stelle bzw. einer Person, die bei einer Störung 

die für die Gefahrenabwehr zuständigen Behörden und die Einsatz

kräfte 

berät. 

6. Beschreibung des Gefahrenpotantials (aus der Sicherheitsanalyse) 
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7. Ausreichende Versorgung mit Löschmitteln und Mitteln zur Bekämpfung 

sonstiger Gefahren sicherstellen (z.B.: Wasserversorgung, neutrali

sierende u. säurebindende Mittel) 

8. Technische Mittel bereithalten (z.8.: Feuerlöscher, Decken, Körper

sChutzmittel, Fluchthilfen, Absperrmittel, Schläuche) 

9. Möglichkeiten für Ausbreitungsabschätzungen vorhalten (Windrose, 

Schablonen) 

10.Auffangmöglichkeiten für kontaminiertes Wasser schaffen und 

Informationen über diese Möglichkeiten für die Feuerwehr be

reithalten 

11.Bereithalten von Stoffinformationen für die Stellen, die für die 

Gefahrenabwehr und Schadensbekämpfung zuständig sind. 

12.0rganisatorische Vorbereitungen (Verteiler festlegen und ständige 

Aktualisierung sicherstellen) 

13.Flucht- und Rettungswegpläne heranziehen 

14.Regelmäßige übungen und Unterweisungen sicherstellen 

5.2.Au8erbetriebliche Vorarbeiten 

Nach der Störfall-Verordnung (§ S,Abs.1,3) [3] muß der Alarm- und 

Gefahrenabwehrplan mit den 

Gefahrenabwehr zuständigen 

für Katastrophenschutz- und allgemeine 

Behörden (örtliche Katastrophenschut~-

behörde, Feuerwehr) abgestimmt werden. 

Es muß zudem gewährleistet sein, daß die Feuerwehr in der Lage ist, 

eine Störung wirkunqsvoll zu bekämpfen, d. h., die Feuerwehr muß über 

stoffspezifische , anlagenbezogene und umgebungsbezogene Daten unter

richtet werden. 
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nie Krankenhäuser der Umgebung sind auf besondere Risiken hinzuweisen 

(z.B.: Behandlung von Vergiftungen oder Verätzungen). 

Im folgenden wird eine beispielhafte Zusammenstellung der au~er

betrieblichen Vorarbeiten gegeben. 

1. Alarm- und Gefahrenabwehrplan sind mit den für Katastrophenschutz

und allgemeine Gefahrenabwehr zuständigen Behörden abzustimmen. 

2. Inhalt von Alarm- und Gefahrenabwehrplan ist den in 1) genannten 

Behörden mitzuteilen 

3. Abklären, ob die örtliche Feuerwehr in der Lage ist, Auswirkungen 

von Störungen des bestimmungsgemä~en Betriebes zu bekämpfen 

4. Austausch von Informationen mit Krankenhäusern und Rettungsdiensten 

(z.B.: Stoffinformationen geben, o.ä.) 

5. Abklären und Sicherstellen der Nachrichtenwege (z.B.: nicht ver

öffentlichter Telefonanschlu~, Standleitungen, Alarmtelefon, o.ä.) 

6. Hilfestellung bei der sachgerechten Information der Bevölkerung 

(z.B.: Merkblatt für richtiges Verhalten bei einer Störung) 
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6. Inhalte eines Alar.planes (A) 

Der Alarmplan stellt eine Handlungsanweisung für den Zeitraum unmit

telbar nach dem Erkennen einer St6rung dar. Er soll in einfacher, 

übersichtlicher und eindeutiger Weise die Alarmierungsma~nahmen nach 

dem Erkennen einer St6rung aufzeigen. 

Es ist vorgeschrieben, den betrieblichen Alarmplan mit den für 

Katastrophenschutz und allgemeine Gefahrenabwehr zuständigen Behörden 

abzustimmen [3]. 

In dem Alarmplan müssen insbesondere die Alarmierung der zur Gefahren

abwehr vorgesehen Einsatzkräfte sowie die Alarmierung zuständiger 

Behörden dargelegt sein {6]. 

Da bei der Bekämpfung einer Störung der Fall eintreten kann, da~ 

betriebsfremde Kräfte auf dem Werksgelände zum Einsatz kommen, ist es 

vorgeschrieben, den Alarmplan mit diesen Kräften abzusprechen [3]. 

Für die wirkungsvolle Bekämpfung einer Störung ist eine schnelle 

Alarmmeldung an die zentrale Rotrufstelle (Alar.zentrale) (A3) des 

Betriebes von besonderer Bedeutung. Sie sollte in kurzer, verständ

licher Form folgende Informationen enthalten: 

- was ist geschehen 

- wo ist es geschehen 

- wann ist die Störung eingetreten 

- wieviel Personen sind verletzt 

- wer meldet die Störung 

Nach Eingang dieser Meldung läuft in der zentralen NotrufsteIle das im 

Alarmplan vorgegebene Schema folgenderma~en ab: 

Die zentrale Notrufstelle löst Betriebsalarm aus, benachrichtigt die 

Werksleitstelle (A4) und die Verkaeinsatzleitung (A5). Da diese Stel

len ständig erreichbar sein müssen ist es erforderlich, hier 

zusätzlich im Alarmplan Vertreter anzugeben. In dieser Nachricht 

müssen die relevanten Informationen über die Störung enthalten sein. 
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Die Stellen A3· bis A5 können ggfls. zu einer Stelle zusammengefa~t 

sein. 

Von der Wetksleitstelle ausgehend werden dIe für die Bekämpfung des 

Ereignisses erforderlichen Institutionen (im Alarmplan aufgeführt) 

benachrichtigt. Dabei liegt es im Ermessen der Werkseinsatzleitung , 

wer zu benachrichtigen ist. Die Werksleitstelle stellt die Warnung der 

Mitarbeiter des Betriebes sicher. 

Die weitere Vorgehensweise wird im Gefahrenabwehrplan beschrieben. 

Zusätzliche Informationen sollten durchaus im Alarmplan enthalten 

z.B. die Angabe des sein. Um Mißverständnisse zu vermeiden 

Tre~fpunktes der Verkseinsatzleitung (A7) 

~ammelplätze fOr die Belegschaft (A8, bei 

ist 

sowie eine Benennung der 

Störungen sehr nützlich. 

Für den Änderungsdienst sollte der jeweilige Stand (Datum) und der 

Name des Verantwortlichen im Plan enthalten sein. 

Das Kopieren des Alarmplanes (sowie des Gefahrenabwehrplanes ) sollte 

verhindert werden, um zu vermeiden, daß Pläne, die nicht dem aktuellen 

Stand entsprechen in Umlauf gelangen und angewandt werden. Der in 

Kapitel 3 gezeigte Alarmplan stellt ein allgemeines Beispiel dar. 
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7. Inbalt~ eines Gefabrenabwebrplanes (G) 

In dem Gefahrenabwehrplan müssen insbesondere 

- die Alarmierung der von der St6rung betroffenen Personen 

- die passiven Schutzmaßnahmen für die Beschäftigten 

- der Einsatz betrieblicher Kräfte zur Bekämpfung der St6rung und 

ihrer Auswirkungen 

- die Oberwachung der Störung, ihrer weiteren Entwicklung und ihrer 

Auswirkungen 

dargelegt sein [6]. 

Die Erstellung des Gefahrenabwehrplanes sollte in Absprache zwischen 

den Verantwortlichen im Betrieb (Brandschutz, Arbeitsschutz, Gewässer

schutz, Immissionsschutz u.a.) geschehen. 

Es ist vorgeschrieben, den betrieblichen Gef ahrenabwehrplan mit den 

für Katastrophenschutz und allgemeine Gefahrenabwehr zuständigen 

Behörden abzustimmen [3]. 

Der Gefahrenabwehrplan ist auf eine bestimmte, genau definierte 

Anlage, für die eine Sicherheitsanalyse nach der Störfall-Verordnung 

zu erstellen ist, bezogen. In einem Werk können mehrere Pläne vorhan

den sein. Diese Pläne müssen mit dem übergeordneten Gefahrenabwehrplan 

des Werkes in Einklang stehen. 

Als erste Information sollte der Plan die genaue Anlagenbezeicbnung 

!Q!l enthalten. 

Danach ist, um einen nahtlosen Obergang vom Alarm- zum Gefahrenabwehr

plan sicherzustellen, die lückenlose ErfQllung des Alaraplanes (GS) zu 

prüfen, d.h., es muß überprüft werden, ob alle Stellen lt. Alarmplan 

benachrichtigt sind. 

Alle mit der konkreten St6rungsbekämpfung befaßten Personen müssen 

genaue Orts- und Einzelheiteninforaationen (G6) über die St6rung 

haben. Dazu sollten im Anhang z.B. 
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- Lagerlisten 

- Obersichtsplan der Gesamtanlage 

- Detailpläne 

- Kanalisations- und Auffangbeckenpläna 

- Gewässer- und Umgebungspläne 

- Hinweise auf Lagerorte von Löschmitteln und Medikamenten 

enthalten sein. 

In einem weiteren Anhang sollten Stoffinformationen, Beklmpfungsaa8-

!!.ahmen und eine Beschreibung des Geflhrdungspotentiales (G7) aufge

führt werden. Die Kenntnis dieser Daten ist für die Bekämpfungsmann

schaft wichtig! Dieser zweite Anhang enthält z.B. folgende Infor

mationen: 

- Stoffidentifikationsdaten 

- Erscheinungsbild und Stoffmerkmale 

- Gefahrenhinweise 

- Einsatzhinweise bei Freisetzung des Stoffes 

- Wirkung auf die Umwelt (Wasser, Luft, Boden) 

- toxikologische Daten 

Mit Kenntnis der oben aufgeführten Daten liegen der Werkseinsatz

leitung die wesentlichen Informationen unabhängig von der Störung vor. 

In Abhängigkeit von der laufenden Störung mu~ die Ermittlung einer 

Geflhrdungsstufe für den Betrieb (G8) erfolgen. Es empfiehlt sich ein 

vier-Stufen Modell. Dieses Modell reicht von der Stufe 1, welche die 

Form einer vorsorglichen Mitteilung für Störungen innerhalb des 

Betriebes besitzt, bis zur Stufe 4, bei der eine Empfehlung zur Auslö

sung von Katastrophenalarm gegeben wird. Um eine übersichtliche Struk

tur des Gefahrenabwehrplanes zu erhalten, werden die Gefährdungsstufen 

ebenfalls in einem Anhang aufgeführt. Mit Hilfe der Gefährdungsstufen 

können alle Beteiligten die Störung schnell einschätzen und die not

wendigen Schritte einleiten. 

Der nächste Schritt im Planablaufschema beinhaltet die Feststellung, 

ob die Belegscbaft vollstlndig den Gefahrenbereicb verlassen konnte 

IDL.. Dazu kann z.B. die Anzahl der auf den Sammelplätzen Anwesenden 

mit der Soll-Anwesenheit verglichen werden. Personen, die den betrieb-

LIS-Berichte Nr. 83 (1988) 



23 

lichen Einsatzkriften zugeordnet sind, werden nun von der Werks

einsatzleitung eingeteilt. Gegebenenfalls sind entsprechende K(!)rper

schutzmittel zu verteilen. 

Für die Freisetzung und Ausbreitung von gefährlichen Stoffen ist als 

weiterer, sehr wesentlicher Schritt die I:raittluna des Ausbreitungs

verhaltens vorgeseben (GII). 

Da vor Ort der Datensatz , der für eine mathematische Modellrechnung 

zur Ausbreitung von Schadstoffen erforderlich ist, nicht zur Verfügung 

steht, scheidet in der Regel die computergestützte Anwendung eines 

Ausbrei tungsmodelles für eine erste, schnelle Ermittlung der gefähr

deten Gebiete aus 0 Es ist besonders wichtig hier eine Methode zur 

Anwendung zu bringen, die sich einerseits dadurch auszeichnet, da~ die 

gefährdeten Gebiete für konservativ angenommene Verhältnisse ermittelt 

werden und andererseits sehr schnell und einfach anzuwenden ist. 

Im folgenden wird ein derartiges Verfahren [31], [34], [37] vorge

schlagen 0 

Zur Herstellung von Schablonen (Abb.1) wird eine kreisförmige Fläche 

von zoB. r = 500m Radius (stoff-, anlagen- und wetterabhängig) ange-

nommen. Der öffnungswinkel ~ 

geschwindigkeit bestimmt. 

wird durch Windrichtung und Wind-

Diese Schablone und eine Windrose (Abb.2) werden im Ma~stab der 

vorhandenen Umgebungskarte gefertigt. 

Durch Auflegen der Windrose und der Schablone auf die Karte lä~t sich 

der gefährdete Bereich leicht ablesen (Beisiel: Abb.3). 
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Windrichtung 

Y(m) 

--+--+-+---I--+----t"~...f!l!!C!..._..J!.o~_l_==~- X(m) 

!~J~.:-.?: Windrose 
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~b.~~.1~~~t~ell.ßr die ETIIIHtJung eines gefährdeten Bereiches 
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Für verschiedene Stoffe (besondere Unterscheidung: Explosionsgefahr 

!Giftigkeit) und verschiedene Windgeschwindigkeiten müssen 

unterschiedliche Schablonen vorbereitet werden, so da~ für den 

Störungsfall eine, den tatsächlichen Bedingungen nahekommende Vorlage 

vorhanden ist. 

Die ermittelten gefährdeten Bereiche gelten so lange, bis eine Aus

breitungsabschätzung (z.B.: Messung), mit einem genaueren Verfahren 

stattgefunden hat. 

Als weiterer Teil ist im Gefahrenabwehrplan die Bekämpfung der Folge

schäden vorgesehen. Hier können z.B. Adressen von Firmen genannt wer

den, die kontaminierte Objekte reinigen oder verunreinigtes Lösch

wasser bzw. 01 fachgerecht entsorgen (siehe Anlage 5). 

Der Betreiber hat die Ma~nahmen zur Beseitigung der Schäden, zur 

Abwehr der Gefahren und zur Verhinderung einer Wiederholung vergleich

barer Störungen des bestimmungemä~en Betriebes der zuständigen Behörde 

unverzüglich anzugeben [3]. 

Zur besseren Obersichtlichkei t und schnelleren Handhabung der Pläne 

ist es sinnvoll, die verschiedenen Blätter farbig zu gestalten, so da~ 

z.B. der Gefahrenabwehrplan eine grüne und die Anlagen dazu eine rote 

Farbe erhalten. 

Nach Beseitigung der Störung darf die Entwarnung nicht vergessen 

werden. 
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IJ.~_._An1.agen zu. Gefahrenabwehrplan 

~J~ne/Listen: 

1.1. Obersichtsplan der Gesamtanlage mit Numerierung der Einzelanlagen 

sowie mit Standorten von Hydranten (z.8.:rot) und Lagerorten von 

gefährlichen Stoffen (z.8.:gelb) und anderen Gefahrenbereichen 

1.2. Detailpläne (z.8.: genaue Lage der wichtigsten Absperrarmaturen, 

Verfahrensbeschreibung, Absperrpläne für die Stoff- und Energie

zufuhr, Notaustaster u.s.w.) 

1.3. Lagerlisten 

1.4. Pläne über Kanalisation und Auffangbecken (evtl. im Lagerüber

sichtsplan) mit La~e der Absperrschieber 

1.5. Gewässerkarte 

1.6. Umgebungsplan mit Zufahrt- und Abfahrtmöglichkeiten für die Ein

satzkräfte 

1.7. Lagerorte von Löschmitteln I anderer Hilfsmittel 

1.8. Lagerorte von Medikamenten 

1.9. U.S.w. 
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Anlage 2 A: (ERSTE ALTERNATIVE) 

Stoffinformationen bezogen auf den Lagerort gemäß Obersichtsplan 

2.1. Einzelanlagenbezeichnung gemäß Obersichtsplan 

(s. Anlage 1, 1.1.) 

2.2. Stoff.enge <.ax.' 

2.3. Verwendung 

2.4. Hommel, Blatt Nr.: 

2.5. Kühn-Birett, Blatt Nr.! 

Erste Alternative: Stoffinformationen aus dem "Handbuch Stoffdaten zur 

Störfall-Verordnung" vom Umweltbundesamt 

Beispiel: Ammoniak, siehe seiten 26 bis 28 
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@ Umweltbundesamt Handbuch Stoffd.ten 
zur Störf.lI-Verordnung 

Merkblatt Nr. 140-03 
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Daten zur Identifikation 
IUP ... C·N..... "'mmonl.k 

Synonym. 
H.nd.l.n.m.n 

Mol.kul.rg.wicht 

Summ.nform.1 

Strukturform.1 

S •• ond.r. G.f.hr.n 

Ammoniak 

W ... erfr.iea "'mmonl.k. VIIr
flü .. igt •• "'mmoni.kg •• 

.n.03 

NH, 

H , 
N 

/ , 
H H 

Mlnd.rgiftiges .• uch in großer V.rdünnung l1ark iU.nd ••. 
verd,chtetes bzw verfluuigt •• G.s. das mil Kohl.nmonoxid. 
M.th.n od.r Holzkohle be, hÖh.r.n T.mp.rllur.n Cy.nw,,· 
•• ratoff bildet. 

Stoffkon.tanten 
Schm.lzpunkt 

Sled.punkt 

R.I. Dlcht./Dicht. 

D.mptdruck 

Siinillunll·kon •• n. 
tr.tion In Luft 

D.mpfdlcht •. 
V.rhlltnl., Luft-I 

Lb.llchk.lt 
inW .... r 

V.rt.iI~nll·koeffiZi.nt 
in Okt.nol/W .... r 

Lb.lichkeit 
in F.n/Ol 

Io.lich in 

-78'C 

·33"C 

0.7714 11/I IG •• , 

85001201. 117001301. 
203001&0) hP. 1°C) 

0.58 

&2 1I/100ml (20' Cl 

U.A-Nr. 
CAa-Nr. 
UN·Nr. 
IG·Nr. 
".mler-Zahl 

All&llhl ,..1,". 
8t6rf111e 

Tr ....... rt-Beflohrenkl._ 
ADR(D·GGVSI 
RID(D-GGVEI 
IMDB (D-GBVEI 
"DNR 

Ut.returtll .... l .. 
S.il,tein 

Gm.lin 

R.lnheltegr.d 

11217 
71164-41·7 
1005 
007-001-00-& 
218 

KI.2 Rn 2201 lift.3.t 
KI.2 Rn 201 llff.lat 
D 2107/E·F 2016 KI.2 
KI.2 Rn 11201 liff.lIt 

Bd.7. S.445ff. 

Syll.-Nr.4.N.1936. S.395ff.; 
Syll.·Nr.23. NH •. I936. S.lIff. 
R.in.toff 

Aellrell8tZU8tand/F.ro./A_hen 
farbloln G ••. d •• nur ".rflülligt in Druckbehllt.rn .u. Ei .. n 
od.r Stahl tr.n.portiert wird. 

Geruch/G.ruch...,hw.11e 
Stech.nder. Zu Trin.n r.iz.nd.r G.ruch/&·&O ppm. 

t Tharmodynami.che Daten 
li" krltiecher Druc:lo 113OOOhP. 

r kritiKh. T.mper.tur 

F :\: V.rd.mpfunll·w.rm. 

';,' V.rbr.nnungsw'rm. 

, 8chlMlzw'rme 

t u.... ...... rme 

t: 
;~: 

\* 
~ ••• 11cI ........ rme 

r 
t Zersetzun"ewjrme 

POlymeriution.w'rm. 
i::' 

( Oberflachenepennunll 

t 'IOuill ....... 
.,... ... ~t 

132.4"C 

13,7xlO' J/kg 

.IE.hlO' J/kg 

W.2nJ/kg 

·5 . .0 xlO' J/kg 

-45.129 Iü/mol 

Bemarkungen zum Verhalten mit Luft. Wa.aer und anderen Stoffen 
M"ld. rgllt'g ••. II.11< iu.nd •• G ••. d.al.,cht.r .1. Luft i.t und .1. Druckv •• tr.n.poni.n wird.llllim Entlp.nnen des Druckg"" Bil· 
dung k.lter Nebel. dl •• ch_r.r .1. Luft ,ind.leicht v.rd.mpf.n und iu.nde. exploaiblt G.mi.che mit Luft .uch ;,lIIIr der W .... rOllllr· 
fl,ch, bild.". mllchtllch vollll.ndlV mit W .... r und ill.uch In IIr.r V.rdünnung noch 11.11< iuend; kann mit f •• tan. flülligen 
od., g.aförmigen OXldatlon.min.ln .xploaion"rtiv r •• vleren; lIIIi Kontallt mil.tart. Huren G ... n lind gefiihrliChe R •• ktionen mög. 
loch.lIII. Kont.kt mit Jod od.r deu.n Lotungen .ntat.ht der IChon dUr!:h Kh_chen Stol •• pIodier.nd. Jod.tlckiloff . 

.f.:.,' 
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Merkblatt Nr. 140-03 Ammoniak tft~' UmweltbundeSlmt ~ 

F.u.rri.ikod.t.n 

V.rbot .... UllIChmittei 

Bem.rkung.n 

D.r Stoff Hlb.t ilt klum ent
zündb.r; .u.tret.nd .. Ammo
ni.kg •• und N.beI mit Sprüh· 
wliHr nied.rochl'g.n; Contei
n.r mit Sprühw._ kühlen. 

K.in W ..... in flü .. illll Am· 
moni.k brin;.n. 

830"C; .,·C 

1& • 30.2 VolCMI, 
1015 • 215g/m' 

Mind.rgiftig ••.• lIrk lu.nd ••. v.rdichtet .. ~. Vlrflülligt •• G •• ; Ammoniak brennt nur in hoh.n Konzentr.tion.n bei hoher T.m· 
perllur und lI.rker Energi.qu.II.; bellimmte G •• /Luft-G.mi.che.ind jedoch zündflhig. 

Toxizltiit 
AlIg.m.ln. Bem.rkung.n 
Mindergiftig ••. doch lI.rk ia.nd ... verdichtet" bzw. v.rflü.
.iglll G •• ; durchdringtl.icht die G_be. wodurch die Atzwir
kung'u' H.ut und Schl.imhäute.in. betrichtlich. Ti.,. er
reicht; workt .chon in großer Verdünnung reiz.nd; die R.izwir
kung k.nn •• hr n.chh.ltig •• in und zum vorüberg.h.nd.n 
On.ntierung.verlu.t füh .. n; Svmptomv.rz6gerung. 

R.lzachw.lI.n 
Ammoni.k wirkt in der Verdünnung O.lmg/1 Luft-l44ppm ber./tJ 
.. iz.nd; 2500ppm 10.25%) O.mpfkonllntrllion in der Luft über 
30 Minut.n .ind g.fihrlich. 
Ertriigllchk.itagrenz.n 
USA TLV ITWA 25ppm. 18mg/m'. STEL ;j5ppm, 27mg/m' I 
UdSSR POK 28ml/m'. 20mg/m' 

G .... ndheit.g.'ilhrdung 
Stark. R.izung und schwer. Veriuung der Augen. der At· 
mung.org.n. und der H.ut; Vergiftungen; Hornh.uttrübung, 
Erblindung; bei hoh.n Konz.ntration.n Einachm.lz.n d •• 
Aug •• ; Gloni.öd.m; .ch_ra Schl.imh.ut.chidigung.n; 
Schldigung.n d •• At.mIVII.m. bio zum Lung.n6d.m; k.tte 
Flülligk.it ruft ach_re Erfrierung.n und Veräaungen hervor; 
Erhöhung d •• Blutdrucko und der Inf.ktion.ber.lllch.ft; Folg." 
treten oft ... t n.ch T.g.n .in. 

ChronlllChe Toalzltlt 

DeutlIChe GIftgMetzI 
Milldergiftill, ChernG 

MAK-W.r1!TRK-W.rt 
IiOml/m' (ppmi. 36mg/m'; Spitz.nbegrenzun;. KII. I 

MIK-W." 
Langz.it lm;/m'; Kurzz.it 2mg/m' 

Akute Tollizltlt: D.t.n 
LCLo M.noc:h Inh.lllion 30000 ppm/SMin. 
LDLo M.nach unberichtll 132 mll/kg 
TCLo M.".ch Inh.lllion 20 ppm 
LD .. R.tt. orel 360 mg/kg 
LCLo R.tt. Inh.lllion 2000 ppm/4 Std. 
Lc,. M.u. Inh.lllion 4230 ppm/l Std. 
LCLo K.ninchen Inh.lllion 7000 ppm/l Std. 
LCLo K.ae Inh.lllion 7000 ppm/1 Std. 

Akute TChdzltlt: a..chNlbung 
On Ein.tm.n von hochkonz.ntri.rt.m G •• kann d.n pl6ali
eilen Tod zur Folg. h.ben. 

Aug.n.naündung; Hornh.uttrübung; BronchielkAterrh; mutige": cyt-Rm. I"helltlon 11Il00 Ilg/m'/UI Woch .... 

W •••• rtoxizitilt 
W .... rg.filhrdung.
KI .... 
Akut. ToXlaltlt: Deten 
Störung •• ch_lI. für Forall.n D.3mll/b 
Tödlichk.itlgranz. 1.25 . 5 mg/l, 
für Fi.chnihrti.r. 8 milli tödlich; 
W •••• rto.izitito .. t. TLm8ll: 10 - 1 ppm. 

Akut. Toal&lttt: Be.chNlbung 
Durch Erhöhung d •• pH ·W.rt •• für W •••• rarll.ni ..... n .chon 
in Hhr niedrig.n KonIIntration .chldloch; über 0,3 mgll to.iech 
für Fl.che und PI.nkton. 

iif Okotoxlzitlt 
~ Aufllrund der .kut." Tooizität und der W .... rt6.lichk.it .owi. i der .lIrk laenden Wirkung der wa.erig.n Ammoni.klö.ung.n. 
;~ Gefihrdung.11er Art.n von G.wl'Hm. be.ond ... d.r Brauch-I ::.,-' TO .... _ .... " ..... ". 0"",",," • "" 

il 
~ 
~ 

I 
~ 
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@ Umweltbundesamt Ammoni.k Merkblatt Nr. '40·03 
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Chemilche Ae.ktlonen dei StDffM 

Ammoniak III entzündlich und bildet .. It Luft Iin IXplOSIDnlflhlael "anllch. 

Ammonl.k re.glert IXplollollNrtlg ... t: 
Antlmonw.uerltoff (Hltzel. Cllclum, ChlorlZld, Chlordlnltrobenzol, Chlorformlmldlnlumnltr.t, 
ChlornItrobenzol, DIChloroxld, DlfluortrlDxld, Goldchlorld, Iod, Oueckiliber Imil Wilierl, Queck
.lIberhypoiodlt, Sauerltoff , Silberchlorid lbelm Llgernl, Slibernltr.t lbeim Llgernl, SIlberoxid 
I beim Llgern I. Stlckllofftrkhlorld unter Zer.etzung, Sulflnylchlorld, Tellurhllogenlden, Wlillr
ltoffperoxld. 

Ammoni.k re.glerl Zu .ntzündllchen e.sen oder Dlmpfen mit: 
Bor. Chromlrloxid, Chromylchlorld, "'nUlbor.n, PhOiphortrloxld, Salpeterllure, SlliclumwlI.er
Itoff. 

Ammonl.k re'gi.rl unler It.rker HltzHntwlcklung IIIlt: 
Acrolein, Borh.iogenid.n. Brom, BrompenUlfluorld, Bromwllllritoff. Cllclum, Chlor, Chlordinltro
benzol. Chlorlrlfluorid, Chlorwllllritoff, Chromtrioxid. Chromylchlorld. Dlmethyllulf'l. Dlltlck
lIo"oxld, Elhyl.noxld, Fluor. k.liumchlorll, Kohlendioxid, kohl.noxld, Melhylmerapt.n. Nltryl
chlorid. Pholphorlrioxid. PholphorwlIHr.toff, PI.tlnk.Ullylltor. Siur.n. Scl'lwefeldioxid. Schwe
f.iwanerlleH. StiCkItoffdioxid. Stlckltoffperoxid, StlCkllofftrloxld, T.lr.methyl.mmonium.mid 
unter Zerlltzung, Thloc.rbonylazldthlocyln.t. 

Ammoni.k r .. gl.rt m!lgllcherwelft geflhrllch IIIlt: 
B.rlum, Chlorlil.n. hypochlorlger saur., I'tIoIgen, Proplnylchlorld. 

Chemilche A .. ktion.n zur Herstellung .. Stoff •• 

Synlhueverf.hren 

HABER-BOSCH·Yert.hren 

Dilles Yert.hr.n 111 ~. technllch wlchtlg.te. EI gliedert lieh In dr.1 Schritt.: Synthellgllher-
1I.lhmg. Kompre .. ion, SynttleJe. 

1. Synthelegllh.rllellung 

Zur H.rllellung d.1 5ynthuegliH (Stlckltoff und W"ler.toff Im VerhAltnil 1 : J I dienen WIllIr , 
Luft und kohlenltofft\.,tlg. Reduktlon""lttal 11. B. Erdg.ll. D.bei gibt " Iwel V.rf.hrenlgruppen 
- dl. P.rtle"e Oxid.lion und dIIl St .. m-Refonnlng-Verf.hren. 
B.lrr. .rlten Verf.hr.n werden dl. ..orgewlrmten AUlg.nglitoff. In einem .ulgellliluerten R .. ktor 
bei 1200 - 1'00·e umglletzt. Beim Stum-Reformlng-Verf.hren werd.n die Rohstoffe entlchwefelt, 
mit WUllrd.mpt vermilcht, _erhltzl und durch eine Vielz.hl .. on mit nickelh.ltlgerr, KItDIYlltor 
gefÜllten Rohren geführt, die "on .uhn 111ft Brennern geheizt _rden \t500C, .0 berl. 
AnlChliehnd IIIuB dll "" YOII CO2, CO, H2S und COS gereinigt werd.n. 

2. komp~u.lon 

J. nleh Verf.l'lren lind Drück. zwl,cnen 100 und 1000 ber üblich. 250 - UO ber geltan .11 der 
wirlleh.fllich"e Ber.leh. Die kamprnllon nicht nur dal Synthllegalu, londern .uch "on Luft, 
5.uerlloff und Ammonl.k gelChleht IIIIttel. Turboverdichtern. 

J. Synthell 

In eln.m Rllktor w.rden Stickltoff und .... erltoff (Synlhelegll) unter Druck Zu AINIIIIf'II.k ""'ge· 
Mtrl. In Iinem krelll.ur .. erfahr.n wird dal gebildete AInII\onl.k durch kond.nlltion .UI dan " .. 
entfernt, Clil nlchl ""'IIe.elZU SyntheHgH wird In dan " .. ktor lurückgefUhrt. 

',5 "2 • 1,5 H2 - NHJ 
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Anlage 2 B: (ZWEITE ALTERNATIVE) 

Stoffinformationen bezogen auf den Lagerort gemiß Obersichtsplan 

2.1. Einzelanlagenbezeichnung gemä~ Obersichtsplan 

(s. Anlage 1, 1.1.) 

2.2. Stoffaenge (aax.) 

2.3. Verwendung 

2.4. Hommel, Blatt Nr.: 

2.5. Kühn-Birett, Blatt Nr.: 

Zweite Alternative: Stoffinformationen aus dem "DIN-Sicherheits

datenblatt" (DIN 52900) mit Zusatzinformationen gemä~ z.B.: veI 

Beispiel: siehe Seiten 30 bis 32 
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DIN-Sicherheitsdatenblatt 
Datum; 

fIarma 

Hend.laMme 

, , Chem/5the Cha,akle ri5lerung' 

1.2 Form: U Farbe: U Geruch: 

2 Jth,.alltetlache und alchertleltetechnlache An,eben Geprüft nach: 

2' ZUltandsllnderunlil 

-C 
-C 

2.2 Dichte ( "Cl CI/em' 
SChulldicht. klil1m' 

2.3 Dampfdruck ( -Cl mber 
( -Cl mbar 

2. Viskos;tlit ( -Cl 

2.5 Löslichkeit in Wasser ( -Cl CI/I 
in ( -Cl CI/I 

2.6 pH·Wert (bei g/l H201 ( "Cl 

2.7 Flammpunkt -C 
2.8 Zundlempe~atu' -C 

2.11 EICplo5ionsgrenzen unte,e: obere: 

210 Thermi5che Ze~setzung 

21' Gefihrl,che Zersetzungsprodukte 

212 Gefährl,:he Reaktionen 

213 Weitere "ngaben 

3 Trenapo" GGVS •• Ilt.4DG·Code; UN·Nr: IC"O"AT"·DGR: 
GGVE/GGVS; RID/~R: ADNFt 

Sons!:;! "nwab.n: 

• VOl'lchrtf'ten 
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• Ic"uta",elne"",.n, LA,.",n, unet H.",,,.blln. 
& , T.chno,ch.SChuumdnehm.n 

52 P.r,bnliche At.m.chuU: Aug'I'I.ChUU: 
SChutzeu,rultung Ma'ICSlchuU: Al'ld.,.: 

5.. Irend- und Explolion •• chIlU 

5.5 Ent.orgung 

• Mdl'le"'m.n bei Unfall.n und I,ind.n 
6.1 Nech V.rSChutten I Auslauf.n , Ga.ault"tt 

Lb.chmitl., 

Nicht zu verw.nden: 
S.3 Erst. Hilfe 

6.. Weitere Angeb.n 

7 Anlleben zu, TOllikolOlI. 

• Anlleben 111' Okolo81. 

I W.lter. Hln"el •• 
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Eapfehlungen des Verbandes der Che.ischen Industrie (VCI) fOr 

zusltzliche Angaben i. Sicherheitsdatenblatt: 

- Chemical Abstract$ (CAS) Nummer 

- zusätzlicher Hinweis auf sehr giftige und krebserzeugende Stoffe 

- Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser 

- Hinweise auf besondere Gefahren (R-Sätze) und Sicherheitsratschläge 

(S-Sätze) aus der Verordnung über gefährliche Stoffe (Gefahrstoff

Verordnung) BGBL I.S.1470 vom 26.8.86 

- Hinweis: MAK (TRK, BAT) Wert des Stoffes xx beachten! 

Hinweis: Stoff xx ist in Anhang II der Störfall-Verordnung 

aufgeführt 

- Hinweis: Beim Brand können als gefährliche Rauchgasbestandteile xx 

entstehen 

- Hinweis: Brandrückstände sind ordnungsgemäß zu entsorgen! 

- Angaben zur Abbaubarkeit 

- Angaben zum Verhalten der 8rapdrückstände in Abwasseranlagen 

- Angaben zur Bakterientoxizität 
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Anlage 3: 

Geflhrdungsstufen: 

3.1. Stufe 1: Es sind keine Auswirkungen auf die Umgebung zu erwarten 

3.2. Stufe 2: Es ist keine Gefährdung der Umgebung zu erwarten, aber 

eine Belästigung (z.B.: durch Geruch oder Rauch) ist 

nicht auszuschließen. 

3.3. Stufe 3: Bei Störungen innerhalb der Anlage ist eine Gefährdung 

der Umgebung (z.B.: Freisetzung gefährlicher Stoff

oder Energiemengen) nicht auszuschließen. 

3.4. Stufe 4: Es ist eine Gefährdung der Umgebung durch z.B. Frei

setzung gefährlicher Stott- oder Energiemengen mit 

hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten. 
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Anlage 4: 

Ermittlung des Ausbreitungsverhaltens: 

Radius 
\ 

~bb. 1: Schablone 
V(m) 

Windrichtung 

~-+----t--+---t--+---f"'=-~""""'~i-=~- X(m) 

Abb. 2: Windrose 

Vorgehensweise: 

1. Windrichtung und Windgeschwindigkeit feststellen. 

2. Vorgefertigte Ausbreitungsschablone (Abb.l) für Stoffart und 

Windgeschwindigkeit in Windrichtung auf Windrose (Abb.2) auflegen. 

Diese dann auf eine Karte des gefährdeten Gebietes auflegen. 
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Anlage 5: 

Adressen und Telefonnuaaern: 

Erste Hilfe 

Rettungsdienst 

Toxikologische Hinweise 

Betriebsleiter 

Sicherheitsfachkraft 

Meister 

örtl. Feuerwehr 

Krankenhaus 

Polizei 

Staatl. Gewerbeaufsichtsamt 

Katastrophenschutzbehörde 

Gesundheitsbehörde 

Deutsches Rotes Kreuz (DRK) 

Technisches Hilfswerk (THW) 

41 

Spezialkräfte (z.B.:Unternehmen zur Entsorgung von kontaminierten 

Wasser behörde 

Nachrichten-Bereitschafts-Zentrale der Gewerbeaufsicht 

Nachrichten-Bereitschafts-Zentrale der Wasserbehörde 

Verkehrsbehörde 

Post 

Energieversorgungsunternehmen (EVU) 

Forstamt 

Presse 

Rundfunk 

Fernsehen 

Ia Umkreis von 2000 a 

Schulen 

Kindergärten 

Krankenhäuser 

Tagesstätten 

Sportstätten 

Kirchen 

Friedhöfe 

, 
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8. Anhang 1 

Teilnehaer aa racharbeitskreis 

Oberregierungsgewerberat 
Dipl. ehem. Dr. Baumanns 

42 

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Recklinghausen 

Regierungsangestellter 
Dipl. ehem. Dr. Boveleth 
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Krefeld 

Regierungsangestellter 
Dipl. Ing. Delling 
Landesanstalt für Immissionsschutz, Essen 

Oberregierungsgewerberat 
Dipl. Ing. Ertl 
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Duisburg 

Regierungsgewerbedirektor 
Dipl. Ing. Finken 
Regierungspräsident Köln 

Gewerbeamtsrat 
Dipl. Ing. Hildebrandt 
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Detmold 

Regierungsangestellter 
Dipl. Ing. Münch 
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Köln 

Regierungsgewerberat 
Dipl. ehem. Dr. Roß 
Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft 

Regierungsangestellter 
Dipl. ehem. Ing. Schulz 
Landesanstalt für Immissionsschutz, Essen 

Regierungsgewerbedirektor 
Dipl. Ing. Wefers 
Landesanstalt für Immissionsschutz, Essen 

Regierungsangestellte 
Dipl. ehem. 'in Dr. Winter-Steens 
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Wuppertal 
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9. Anhang 2 

Gesetzestexte .it Definitionen und Meldepflicbten 

In der folgenden unvollständigen Zusammenstellung werden gesetzliche 

Bestimmungen mit Definitionen und Me1depf1ichten zur Unfa11- und 

Schadensanzeige aufgeführt. 

Neufassung der Zwölften Verordnung zur Durcbf6hrung des Bundes

Immissionsschutzgesetzes (Störfall-Verordnung) vom 19.5.1988 (BGBL 

1S.625) 

§ 11 

Meldepflichlen 

(1 \ Der Betreiber hat der zuständigen Behörde unver
züglich mitzuteilen 

1. den Eintrill eines Störfalls oder 

2. eine Störung des bestimmungsgemäßen Betriebs, bei 
der durch Stolle nach Anhang 11 zu dieser Verordnung 

a) außerhalb der Anlage Schäden eingetreten sind 
o(jer 

b) Gefahren für die Allgemeinheit oder die Nachbar
schaft nicht offensichtlich ausgeschlossen werden 
können. 

(2) Der Betreiber hat der zuständigen Behörde die Mit
teilung nach Absatz 1 unverzüglich. spätestens nach einer 
Woche. schriftlich zu bestätigen und die schriftliche Bestä
tigung bei Vorliegen neuer Erkenntnisse unverzüglich zu 
ergänzen oder zu berichtigen. 
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Zweite aUge.eine Verwaltungsvorscbrift zur Störfall-Verordnunq 

(2.StörfallVwV) vo. 27.4.1982 

2 Zu t 2 IBegrtffsbelUmmungenl 

2.1 Stör/all 

Der Begriff des St5rfalls erfordert nach § 2 Abs. 1 
der Verordnung, daß jede einzelne der folgenden 
Voraussetzungen 
- Störung des bestimmungsgemäBen Betriebs, 
- Freiwerden, Entstehen, Inbrandgeraten oder 

Explodieren eines Stoffes nach Anhang 11 zur 
Verordnung und 

- Hervorrufen einer Gemeingefahr 
erfüllt ist und zwischen ihnen ein kausaler Zu
sammenhang besteht. 
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Katastropbenscbutzgesetz Nordrbein Westfalen (KatSG NY) vo. 29.12.1977 

§1 
Aufgabe und Träger 

(1) Aufgabe des Katastrophenschutzes ist, Katastrophen 
abzuwehren, Katastrophenzustände zu beseitigen und die 
dafür notwendigen Vorbereitungen zu treffen. 

(2) Katastrophe im Sinne des Gesetzes ist eine durch 
Naturereignis, Unglücksfall, Explosion oder ihnliches 
Ereignis verursachte so erhebliche Störung oder unmittel
bare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ord
nung, daß .ie nur durch Einsatz der für den Katastro
phenschutz bereitgehaltenen Einheiten und Einrichtun
ten von der Katastrophenschutzbehörde beseitigt werden 
kann; es müssen Leben oder Gesundheit zahlreicher Men
.chen, erhebliche Sachwerte oder die lebensnotwendige 
Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung unmittelbar 
gefährdet oder wesentlich beeinträchtigt sein. 

(3) Träger des Katastrophenschutzes sind das Land, die 
Kreise, die kreisfreien Städte und diejenigen kreisange
hörigen Gemeinden, denen diese Aufgabe durch Rechts
verordnung übertragen worden ist. Der Innenminister 
wird ermächtigt. kreisangehörigen Gemeinden die Aufga
be nach Satz 1 durch Rechtsverordnung zu übertragen, so
fern diese Gemeinden über die erforderliche Leistungs
kraft für die wirksame Wahrnehmung von Katastrophen
schutzaufgaben verfügen. Die Gemeinden und Kreise 
nehmen die Aufgabe als Pflichtaufgabe zur Erfüllung 
nach Weisung wahr. 
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Ordnungsbehördliche Veror.dnung Oh~r die unverzOgliche Anzeige von 

Unfällen. Schadensfällen und umweltgefl.hrdenden Betriebsstörungen i. 

Zuständigteitsbereich der Staatlichen Gewerbeaufsicht (Schadensanzeige 

Verordnung) vom 31.8.1987. GV.NV.1983 S.50 

§2 

(1) Die Inhaber der in § 1 bezeichneten Betriebe und die 
Betreiber der dort genannten Anlagen haben schwere Un
fälle, schwere Schadensfälle sowie sonstige Betriebsstö
rungen mit erheblichen Umweltauswirkungen, die sich in 
ihrem Betrieb oder an ihrer Anlage ereignen, unverzüg
hch - notfalls fernmündlich, fernschriftlich oder über 
Fernkopierer - dem zuständigen Staatlichen Gewerbeauf
sich1:Samt anzuzeigen. Für den Fall der Verhinderung des 
Betrlebsmhabers oder des Anlagenbetreibers ist ein Be
triebsangehöriger ausdrücklich zu beauftragen, in eigener 
Verantwortung die Aufgaben nach Satz 1 wahrzunehmen' 
die Pflichten aus Satz 1 werden dadurch nicht berührt. ' 

(2) Als schwerer Unfall gilt jeder Unfall, bei dem eine 
Person getötet oder mehr als eine Person nicht nur uner
heblich verletzt worden ist. Ein schwerer Schadensfall 
liegt vor, wenn durch ein plötzliches Ereignis oder durch 
einen Brand unmittelbar ein Sachschaden von voraus
sichtlich mehr als 100000 Deutsche Mark verursacht wor
den ist; steht die Schadenshöhe noch nicht fest, so ist von 
dem geschätzten Schadensbetrag auszugehen. Eine Be
triebsstörung mit erheblichen Umweltauswirkungen ist 
jede dem Bet.riebszweck widersprechende Freisetzung 
von Stoffen oder Energie, durch die zahlreiche Menschen 
gesundheitlich beeinträchtigt oder erheblich belästigt 
oder wesentliche Teile des Naturhaushalts geschädigt 
worden sind. 

(3) Eine Anzeigepflicht im Sinne des Absatzes 1 besteht 
unabhängig von den eingetretenen Folgen auch dann, 
wenn durch eine Belriebsstörung, insbesondere durch ei
ne dem Betriebszweck widersprechende Freisetzung von 
StoUen, 

a) Arbeitnehmer, sonstige Personen oder wesentliche 
Teile des Naturhaushalts erheblich gefährdet oder 

b) zahlreiche Menschen erheblich belästigt 

werden können oder konnten. 

13 
. (1) In der Anzeige sind Ort und Zeit des Ereignisses, die 

emgetretenen Folgen und die noch zu erwartenden Aus
wirkungen möglichst genau anzugeben. 

(2) Bei Änderungen der Gefahren- oder Schadenssitua
ti.on ist die Anzeige unverzüglich zu ergänzen. Erweisen 
Sich Angaben nachträglich als unzutreffend, ist die Anzei
g~ unverzü~lich zu berichtigen. Eine Ergänzung oder Be
nchllgung 1st nicht erforderlich, soweit das zuständige 
Staatliche Gewerbeaufsichtsamt eigene Feststellungen 
getroffen und dies dem Anzeigepflichugen mitgeteilt hat. 

14 
(1) Der Inhaber eines in § 1 bezeichneten Betriebes und 

der Betreiber einer dort genannten Anlage haben die Be
diensteten der Staatlichen Gewerbeaufsichtsämter und 
deren Beauftragte bei der Untersuchung und Aufklärung 
von Unfällen, Schadensfällen und sonstigen Betriebsstö
rungen mit erheblichen Umweltauswirkungen zu unter
stützen; insbesondere sind sie verpflichtet, ihnen - soweit 
dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist - Hilb
personal sowie Räume, Einrichtungen und Geräte zur 
Verfügung zu stellen. § 2 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(2) Die Staatlichen Gewerbeaufsichtsämter können im 
Einzt;lfaU anordnen, welche Maßnahmen zur Erfüllung 
der Sich aus Absatz 1 ergebenden Pflichten zu treUen sind. 
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Ma6nabmen beim Austreten von Mineralölen und sonstigen wassergeflbr

denden Stoffen (Ol- und Giftalar.r1cbtlinien) ge •• RdErl. des MELF u. 

d. Innenministers vo. 30.1.1981, MBl.RV S.218 

Allgemeines 
Die Unfälle beim Umgang mit Mineralölen und 
sonstigen wassergefährdenden Stoffen (kurz: ÖI
und Giftunfälle) können zu erheblichen wasser
wirtschaftlichen Problemen führen. Eine Reitdf 
von wassergefährdende~ Stoffen ist im Katalog 
wassergefährdender Stoffe aufgenommen, den der 
Bundesminister des Innern im Gemeinsamen Mi
nisterialblatt Nr. 26 vom 18. Sept. 1980 auf Seite 430 
veröffentlicht hat und der vom Umweltbundesamt 
herausgegeben wird. Die Richtlinien gelten auch 
für die übrigen, nicht im Katalog aufgeführten 
wassergefährdenden Stoffe. Zum Schutz des 
Grundwassers, der oberirdischen Gewässer unp 
zur Abwehr der sonstigen Gefahren für die Allge
meinheit müssen bei Unfällen mit wassergefähr
denden Stoffen unverzüglich Gegenmaßnahme;-, 
getroffen werden. Es ergeht deshalb an die Was
serbehörden aufgrund des § 171 Satz 1 Landeswas
sergesetzt (LWG) und an die Ordnungsbehörden 
aufg.und des § 9 Abs. 2 Buchst. a Ordnungsbehör-') 
dengesetz (OBG) folgende allgemeine Weisung: 

2 Meldung .. ÖI- und Giftalarm" 

2.1 Meldepflicht 
ÖI- und Giftunfälle sind gemäß § 18 Abs. 4 LWG 
unverzüglich der nächsten örtlichen Ordnungsbe
~örde (kreisfreie Stadt, Gemeinde) anzuzeigen. Bei 
Öl- oder GiftunfäJlen auf und an dem Rhein, der 
Weser, der Ruhr sowie den westdeutschen Kanä
len unterrichten die örtlichen Ordnungsbehörden 
unverzüglich die Wasserschutzpolizei. 
Erlangen Polizei, Feuenvehr oder untere Wasser
behörde von einem Unfall als erste Kenntnis, so 
haben sie die örtlichen Ordnungsbehörden, bei Öl
oder Giftunfällen auf und an dem Rhein, der We
ser, der Ruhr sowie den westdeutschen Kanälen 
außerdem die Wasserschutzpolizei unverzüglich zu 
unterrichten. 

3 Weitergabe der Meldung .. ÖI- und Giftalarm~ 

3.1 Der örtlichen Ordnungsbehörde - bei ÖI- oder 
Giftunfällen auf und an dem Rhein, der Weser, der 
Ruhr sowie den westdeutschen Kanälen der Was
serschutzpolizei - obliegt die Weitergabe der Mel
dung. Die Weitergabe der Meldung hat entspre
chend der Anlage 1 und 2 zu erfolgen. Je nach 
Sachlage sind sofort von dem Öl- oder Giftunfan in 
Kenntnis zu setzen bzw. zu beteiligen: 

3.1.1 die untere Wasserbehörde, 

3.1.2 das Staatliche Amt für Wasser- und Abfallwirt-
schaft, 

3.1.3 die Kreispolizeibehörde. 

3.1.4 die Kreisordnungsbehörde. 

3.1.5 das Staatliche Gl'werbeaufsichtsamt. 

3.1.6 das Bergamt (bei ÖI- oder Giftunfällen in Betrie
ben. diE.' der Aufsicht der Bergbehörde unterste
hen). 

3.1.7 das Straßenbauamt, 

3.1.8 das TIefbauamt. 

3.1.9 der Wassl'r- odl'r Bodenverband. 

3.1.10 der Talsperreneigl'ntüml'r (bl'l Öl- odt'r Giftunfäl
len im Einzugsgebiet sl'int'r TalspL'rrc), 

3.1.11 das Wasserwerk (bei Öl- oder Giftunfällen im Ein
zugsgebiet seiner Wasserversorgungsanlagen). 

3.1.12 die Landesanstalt für Fischerei Nordrhein-Westfa
len (wenn ein Fischsterben vorliegt). 

3.1.13 der nächste Bahnhof (wenn Bahnanlagen gefähr
det sind). 

3.1.14 das nächste Postamt (wenn Anlagen der Deut
schen Bundespost gefährdet sind). 

3.1.15 die nächste Dienststelle der Bundeswehr (wenn 
Anlagen der Bundeswehr gefährdet sind oder die 
Bundeswehr am ÖI- oder Giftunfall beteiligt ist). 

3.1.16 der zuständige Verbindungsoffizier und das Amt 
für Verteidigungslasten (wenn Anlagen der Statio
nierungsstreitkräfte gefährdet 9der Stationie
rungsstreitkräfte am 01- oder Giftunfall beteiligt 
sind). 

3.2 Bei ÖI- oder Giftunfällen auf und an dem Rhein, 
der Weser. der Ruhr sowie den westdeutschen Ka
nälen sind zusätzlich sofort zu benachrichtigen: 

3.2.1 der Regierungspräsident. 

3.2.2 das Landesamt für Wasser und Abfall Nordrhein
Westfalen, 

3.2.3 die Wasser- und Schiffahrtsdirektion. 

3.2.4 der Ruhrverband in Essen (bei ÖI- oder Giftunfäl
len auf und an der Ruhr), 

3.2.5 der Wasserverband Westdeutsche Kanäle (bei ÖI
oder Giftunfällen auf und an den westdeutschen 
Kanälen). 

3.3 Bei ÖI- oder Giftunfällen auf und an oberirdischen 
Gewässern im Einzugsgebiet des Rheins und der 
Weser. die für den Rhein oder die Weser von Bf'
deutung sein können. sind zusätzlich sofort zu be
nachrichtigen: 

3.3.1 der Regierungspräsident. der erforderlichenfalls 
die Nachricht an die Regierungspräsidenten Düs
seldorf (für den Rhein) und Detmold (für die We
ser) weitergibt. 

3.3.2 das Landesamt für Wasser und Abfall Nordrhein-
Westfalen, . 

3.4 Beim Leck einer Mineralölfernleitung oder einer 
Produktenfernleitung ist zusätzlich sofort die Be
triebszentrale der Fernleitung zu benachrichtigen. 

4 Inhalt der Meldung .. Öl- und Giftalarm" 

5 

Die Meldung soll die in der Anlage 2 aufgeführten 
Daten enthalten, 

Sofortmeldung 
Sobald eines der in Anlage 1 aufgeführten MeIde
kriterien (M) erfüllt ist, muß unverzüglich der Re
gierungspräsident und der Minister für Ernäh
rung. Landwirtschaft und Forsten informiert wer
den. 
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Gesetz fiber den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei UngHlctsfillen 

und öffentlichen NotstAnden (FSHG) voa 25.2.1975, SGV.NV.213 

§ 17 
UberörtJiche Hilfe der Feuerwehren 

(1) Die öffentlichen Feuerwehren sind auf Anforderung 
einer anderen Gemeinde, der Aufsichtsbehörden oder der 
Bergbehörde, bei Waldbränden auch auf Anforderung der 
Forstbehörde zur Hilfeleistung bei Schadenfeuer, Unglücks
fällen und öffentlichen Notständen verpflichtet, soweit die 
Sicherheit in der eigenen Gemeinde nicht gefährdet ist. 

(2) Mit Ausnahmp der Kosten für besondere Sachaufwen
dungen haben die Feuerwehren bei Schadenfeuer die Hilfe 
bis zu einer Entfernung von 15 Straßenkilometern von der 
Grenze ihrer Gemeinde aus unentgeltlich zu leisten; in allen 
anderen Fällen ersetzt die Gemeinde, in deren Bereich die 
Hilfeleistung durchgeführt worden ist, die Kosten. Das Land 
kann für überörtliche Hilfeleistungen Beihilfen gewähren. 

(3) Bei Großschadenfeuer oder öffentlichen Notständen 
großen Umfanges können die Aufsichtsbehörden die Hilfelei
stung anordnen, auch wenn die Sicherheit in der eigenen 
Gemeinde vorübergehend gefährdet ist. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten bei Werkfeuerwehren für die 
Hilfe außerhalb des Betriebes entsprechend; die Kosten sind 
ohne Rücksicht auf die Entfernung zu ersetzen. 

Absatz 3 gilt nicht für Werkfeuerwehren, wenn die beson
dere Eigenart des Betriebes die ständige Anwesenheit der 
Werkfeuerwehr erfordert. 

t 29 
Meldepflicht 

(1) Wer ein Schadenfeuer, einen Unglücksfall oder ein 
anderes Ereignis, durch das Menschen oder erhebliche Sach
werte gefährdet sind, bemerkt, ist verpflichtet, unverzüglich 
die nächste Feuermelde- oder Polizeidienststelle zu benach
richtigen, sofern er die Gefahr nicht selbst beseitigt oder 
beseitigen kann. Wer um Übermittlung einer Gefahrenmel
dung ersucht wird, ist im Rahmen der ihm gegebenen Mög
lichkeiten hierzu verpfliChtet. 

(2) Bei einer Gefahrenlage nach Absatz 1 in einem Betrieb 
mit Werkfeuerwehr sind der Betriebs- oder Werkleiter oder 
ihre Beäuftragten oder der Leiter der Werk feuerwehr ver
pflichtet, unverzüglich die nächste Feuermelde- oder PolizeI
dienststelle zu benachrichtigen, sofern die Gefahr nicht mit 
eigenen Kräften oder Mitteln beseitigt werden kann. 

PO 
Hilfeleistungspflichten 

(1) Unter den Voraussetzungen des § 19 des Ordnungsbe
hördengesetzes (OBC) ist der Einsa&zleiter der Feuerwehr 
berechtigt, Personen zur Hilfeleistung oder zur Gestellung 
von Hilfsmitteln oder Fahrzeugen heranzuziehen. 

(21 Eigentümer und Besitzer von Gegenständen, durch die 
der Einsatz der Feuerwehr behindert wird, sind verpflichtet, 
diese auf Weisung des Einsatzleiters oder seines Beauftragten 
wegzuräumen oder die Entfernung zu dulden. 
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Wassergesetz für das Land Nordrhein Westfalen (Landeswasserqesetz 

LWG) vom 4.7.1979, GV.NV.S.488 

§ 18 

(4) Treten wassergefährdende Stoffe aus einer Anlage 
zum Lagern, Abfüllen, Umschlagen, Befördern oder 
Transportieren aus und ist zu befürchten, daß diese in den 
Untergrund oder in die Kanalisation eindringen, so ist 
dies unverzüglich der örtlichen Ordnungsbehörde anzu
zeigen. Anzeigepflichtig ist, wer die Anlage betreibt. in
standhält, instandsetzt, reinigt oder prüft. 
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Verordnung über Druckbehll ter , Druckgasbehilter und Füllanlagen 

(Druckbehilterverordnung - DruckbehV) vom 27.2.1980, BGBl.lS.17l 

§ 34 

Unfall· und Schadensanzeige 

(1) Der Betreiber eines Druckbehälters, eines Druck· 
gasbehälters oder einer Füllanlage hat der Aufsichtsbe· 
hörde" unverzüglich anzuzeigen 

1. jeden Unfall infolge Versagens druckführender Teile, 
bei dem ein Mensch getötet oder die Gesundheit 
eines Menschen verletzt worden ist, 

2. eine Explosion oder einen Brand im Zusammenhang 
mit dem Betrieb eines Behälters oder 

3. wenn ein Behälter mit einem Rauminhalt von mehr als 
1 000 cm 3 aufreißt. 

Die Aufsichtsbehörde kann von dem Anzeigepflichtigen 
verlangen, daß dieser das anzuzeigende Ereignis auf 
seine Kosten durch einen möglichst im gegenseitigen 
Einvernehmen bestimmten Sachverständigen sicher
heitstechnisch beurteilen läßt und ihr die Beurteilung 
schriftlich vorlegt. Die sicherheitstechnische Beurtei
lung hat sich insbesondere auf die Feststellung zu 
erstrecken, 

- worauf das Ereignis zurückzuführen ist, 

- ob sich der Druckbehälter, der Druckgasbehälter oder 
die Füllanlage nicht in ordnungsmäßigem Zustand 
befand und ob nach Behebung des Mangels eine 
Gefahr nicht mehr besteht und 

- ob neue Erkenntnisse gewonnen worden sind, die 
andere oder zusätzliche Schutzvorkehrungen erfor
dern. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Druckbehälter, Druckgas
behälter und Füllanlagen der Bundeswehr. 

* Aufsichtsbehörde ist gemäß §24d Gewerbeordnung die 

Gewerbeaufsichtsbehörde 
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Verordnung über Da.pfkesselanlagen (Da.pfkesselverordnung - Da.pflV) 

vo. 27.2.1980, BGBL.lS.173 

§ 28 

Unfall· und Schadensanzeige 

(1) Wer eine Dampfkesselanlage betreibt, hat der Auf· 
sichtsbehörde"unverzüglich anzuzeigen --

1. jeden Unfall bei dem Betrieb der Dampfkesselanlage, 
bei dem ein Mensch getötet oder die Gesundheit 
eines Menschen verletzt worden ist, 

2. jeden Schaden an Wandungen des Dampfkessels, 
der DrUCkausdehnungsgefäße oder an den im 
RaUChgasstrom der Feuerung angeordneten Speise
wasservorwärmern, absperrbaren Überhitzern oder 
Zwischenüberhitzern, der zu einer Betriebseinstel
lung nach § 25 Abs. 4 geführt hat. 

Die Aufsichtsbehörde kann von dem Anzeigepllichtigen 
verlangen, daß dieser das anzuzeigende Ereignis auf 
seine Kosten durch einen möglichst im gegenseitigen 
Einvernehmen bestimmten Sachverständigen sicher
heitstechnisch beurteilen läßt und ihr die Beurteilung 
schriftlich vorliegt. Die sicherheitstechnische Beurtei
lung hat sich insbesondere auf die Feststellung zu 
erstrecken, 

- worauf das Ereignis zurückzuführen ist, 

- ob sich die Dampfkesselanlage nicht in ordnungsmä-
ßigem Zustand befand und ob nach Behebung des 
Mangels eine Gefahr nicht mehr besteht und 

- ob neue ErKenntnisse gewonnen worden sind, die 
andere oder zusätzliche SChutzvorkehrungen erior
dern. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Anlagen der Bundeswehr. 

• Aufsichtsbehörde ist gemä~ §24d Gewerbeordnung die 

Gewerbeaufsichtsbehörde 
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Verordnung über Anlagen zur Lagerung, Abfüllung und Beförderung brenn

barer Flftssigkeiten zu Lande (Verordnung über brennbare Flüssigkeiten 

VbF) vom 27.2.1980, BGBL.lS.173 

§ 23 
Unfall· und Schaden.anzelge 

(1) Der Betreiber einer Anlage hat der Aufsichtsbe
hörde·unverzüglich anzuzeigen 

- eine Explosion, 

- einen Brand, 

- das unbeabsichtigte Austreten brennbarer Flüssig-
keiten aus Behältern oder leitungen In einer Menge 
von mehr als 10 liter je Stunde, 

- einen mit den typischen Gefahren der Anlage zusam
menhängenden Unfall, der zu einem Personenscha
den geführt hat. 

Die Aufsichtsbehörde kann von dem Anzeigepflichtigen 
verlangen, daß dieser das anzuzeigende Ereignis auf 
seine Kosten durch einen möglichst im gegenseitigen 
Einvernehmen bestimmten Sachverständigen sicher
heitstechisch beurteilen läßt und ihr die Beurteilung 
schriftlich vorlegt. Die sicherheitstechnische Beurtei
lung hat sich insbesondere auf die Feststellung zu 
erstrecken, 

- worauf das Ereignis zurückzuführen ist, 

- ob sich die Anlage nicht in ordnungsmäßigem Zustand 
befand und ob nach Behebung des Mangels eine 
Gefahr nicht mehr besteht und . 

- ob neue Erkenntnisse gewonnen worden sind, die 
andere oder zusätzliche Schutzvorkehrungen erfor
dern. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Anlagen der Bundeswehr. 

* Aufsichtsbehörde ist gemäß §24d Gewerbeordnung die 

Gewerbeaufsichtsbehörde 
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Verordnung über elektrische Anlagen in explosionsgeflhrdeten Rlu.en 

(ElexV) vo. 27.2.1980, BGBL.IS.173 

§17 

Schaden.flile 

(' ) Wer eine elektrische Anlage in einem explosions
gefährdeten Raum betreibt, hat jede Explosion, die 
durch den Betrieb der elektrischen Anlage verursacht 
sein kann, der Aufsichtsbehörde" unverzüglich anzuzei
gen. Dies gilt nicht für Explosionen in Betriebsmitteln, 
sofern die Explosionsschutzart verhindert hat, daß die 
Explosion sich in den explosionsgefährdeten Raum fort
setzt. Die Aufsichtsbehörde kann von dem Anzeige
pflichtigen verlangen, daß dieser das anzuzeigende Er
eignis auf seine Kosten durch einen möglichst im ge
genseitigen Einvernehmen bestimmten Sachverständi
gen sicherheitstechnisch beurteilen läßt und ihr die Be
urteilung schriftlich vorlegt. Die sicherheitstechnische 
Beurteilung hat sich insbesondere auf die Feststellung 
zu erstrecken, 

- worauf das Ereignis zurückzuführen ist, 

- ob sich die Anlage nicht in ordnungsmäßigem Zustand 
befand und ob nach Behebung des Mangels eine 
Gefahr nicht mehr besteht und 

- ob neue Erkenntnisse gewonnen worden sind, die 
andere oder zusätzliche SChutzvorkehrungen erfor
dern. 

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht für Anlagen der Bundes
wehr. 

* Aufsichtsbehörde ist gemä~ §24d Gewerbeordnung die 

Gewerbeaufsichtsbehörde 
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